
876 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1978 05 17 

Regierungsvorlage 

mit 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

dem das Arbeitslosenversicherungsge
setz 1977 geändert wird 

Der Nationalrat hat !beschlossen: 

Artikel I 
Das Al'beitslosen versicherungsgesetz 1977, 

BGBl. Nr. 609, in der Fassung des Bundesg,esetzes 
BGBl. Nr. 648/1977 (Art. VII des Sozialversiche
rungs-Änderungsgesetzes 1977), wird wie folgt 
geändert: 

1. a) § 1 Abs. 1 lit.e hat zu l<Luten: 
"e) Personen mit österreichisch·er Staatsbürger

schaft, die von einer Entwicklungshilfe
organisation gemäß· § 1 Ahs. 2 des Ent
wicklungshilfegesetzes, BGBl. Nr. 474/1974, 
im Rahmen der EntwickLungshilfe als Ent
wicklungshelfer oder Experte beschäftigt 
bzw. ausgebildet werden," 

b) Der hisherige lit. e erhält die Bezeichnung 
lit. f. 

2. Im § 14 Abs. 4 ist in lit. e der Punkt durch 
'einen Strichpunkt zu ·ersetzen und folgende 
Lit. fanzufügen: 

"f) Zeiten einer krankenversicherungspflich
tigen Beschäftigung ,aLs Lehrlil1!g." 

3. a) Der del'zeitige § 16 ,erhält die Bezeichnung 
§ 16 Abs. 1. 

b) Dem neuen § 16 Abs. 1 wird ein Abs~ 2 
mit fol:gendem Wortlaut angefügt: 

,,(2) :S,ei !Vorliegen ,von iherück'Sichtigungs
wÜJ:'digen Umständen kann der zuständige Ver
waltlUngs<Lus'schuß des Arbeitsamtes auf' Antrag 
des Arbeitslosen das Ruhen des Arbeitslosen
geldes gemäß § 16 Abs. 1 lit. g nachsehen, jedoch 
nur für maximal. vier W och,en. Eine ,derarcige 
Nachsicht ist während eines Levstungsanspruches 
'(§ 18) nur einmal möglich. BeI'Ücksichtigungs
würdige Umstände ,sind Umstände, ,die im Inter
esse der Beendigung der Arbeitslosigkeit gelegen 
sind, wie z. B., wenn sich der Arbeitslose ins 
Ausland hegibt, um nachweislich ,einen Arbeits
platz zu suchen oder um sich nachweislich !bei 
einem Artbeitgeber vorzusteHen." 

4. Dem § 19 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

" Liegt der für die Bemessung der Höhe des Fort
bezuges maßgebliche Vertdienst weiter als drei 
Jahre vordem Tag der Geltendmachung des 
Fornbezuges zurück, so findet § 21 Albs. 2 sinn
g·emäß Anwendung." 

5. § 20 Albs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Der Familiel1!zuschlag beträgt für jede zu
schlagsberechtigte Person 330 S monatlich. Dieser 
Betrag ist mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres mit ·der Richtzahl des Kalenderjahres 
(§ 108 a ASVG) zu vervielfachen. Der verviel
fachte Betrag. ist derart aufzurunden, daß er 
durch 30 teilbar ist." 

6. a) Im § 21 ist der Abs. 2 dem Albs. 1 als 
letzter Satz ammfügen. 

!b) Der neue A'bs. 2 hat zu huten: 
,,(2) Werden hei der Ermittlung des maßgeb

lichen Entgeltes im Sinne des Abs. 1 Ver,dienste 
herangezogen, die weiter als drei Jahre vor dem 
Tag der Geltendmachung zurückliegen, so ist das 
Entgelt mit dem oS'einer zeitlichen Lagerung ent
sprech,enden, am Tag ,der Geltendmachung in 
Geltung stehenden Aufwertungsfaktor gemäß 
§ 108 c ASVG zu verV'ielfachen." 

7. Im § 26 A,bs. 2 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"Handelt es sich je,doch um Mütter, die bereits 
einmal Arhe<itlslosengeld bezogen haben, oder um 
Mütter, die vor Vollendung des 20. Lebens
jahres entbunden haben und im Zusammenhang 
mit dieser Entbindung Karenz:urlaubsgeld bean
tragen, sind auch bei der erstmaltigen Inanspruch
nahme ,des Karenzurlaubsgeldes § 14 Abs. 2 
und § 15 sinngemäß anzuwenden." 

8. § 29 hat zu lauten: 

,,§ 29. (1) § 16 Abs. 1 lit. abis g (Ruhen des 
Arbeitslosengeldes) sowie §§ 24 und 25 (Einstel
lung und Berichtigung des Artbeitslosengeldes) 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Bei Vorliegen von berücksichtigungswür
digen Umständen kann der zuständige Verwal
tungsausschuß des Arbeitsamtes auf Antrag der 
Mutter das Ruhen des Karenzurlaubsgeldes nach 
§ 16 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit § 29 Abs. 1 
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2 .876 der Beilagen 

nachsehen, jedoch nur für maximal vier Wochen. 
Eine derartige Nachsicht ist während eines 
Kar,enzurlaubsgeldanspruches (§ 31) nur einmal 
möglich. Berücmsichtigungswürdige Umstände 
sind Umstände, die im Interesse des Kindes bzw. 
der Familie gelegen sind, wie z. B. Urlaubs auf
enthalt im Ausland, Besuch der im Ausland 
wohnenden nahen Familienangehörigen. 

(3) Die Bestimmung,en IÜIberdasRuhen des 
Karenzurlaubsgeldes während ,des Aufenthaltes 
im Ausland finden auf die an Auslandsverwen
dung stehenden Bediensteten österreichischer 
Staatsbürg,erschaft· des Bundesministeriums für 
Auswärtige Angeleg,enheiten keine Anwendung." 

9. Dem § 36 Abs. 1 ist folrge1l'der Gesetzeswort
laut anzufügen: 

"Wurde die Notstan;dshilfe vor mehr als zwei 
Jahf1en zuerkannt, so ist sie mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden darauffolgenden Jahres mit 
der Richtzahl ,des betreffenden Kalenderjahres 
(§ 108 a ASVG) zu vervielfachen. Die erste Ver
vielfaclrung ist mit Wirk'uog vom 1. Jänner 1979 
vorZiunehmen. Die Bestimmung, wonach die Not
standshilfe mit keinem höheren Betrag als dem 

des Arbeitslosengeldes festgesetzt werden: .darf 
sowie § 21 A.bs. 6 finden auf diese Fälle keine 
Anwendung." 

10. a) Im § 43 Abs. 1 ist 'der 
"W:eiterversicherung" durch den 
"Selbstversicherung" zu ,ersetzen. 

b) § 43 Abs. 2 hat zu lauten: 

Aus,druck 
Ausdruck 

,,(2) Leistrungsbezieherndie vor dem Beginn 
des Leistung,~bezuges krankenversichert waren 
und aus dem Leistungsbezug nach diesem Bundes
gesetz ausscheiden, können die frühere Kranken
versicherung freiwillig fortsetzen. Hiefür gelten 
die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes über die Selbstversicherung in 
der Krank'enversich,erung." -

Artikel 11 

Inkrafttreten und VoIIziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1978 
in :Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bunde19minister für sOZliale Verwaltung 
betraut. 

Erläuterungen 

Der Bundesgesetzgeber ist für die Erlassung 
dieses BundesgesetZies gemäß Art. 10 Z. 11 B-VG 
zuständig. 

Mit der im Entwurf vorliegenden Novelle zum 
Arlbeitslosenversicherungsgesetz wllen einige Ver
besserungen auf dem Gebiet des Leistungsrechtes 
heJ1beigeführt werden, und zwar insbesondere 

., Anrechnung von Zeiten einer krankenver-
sicherungpflichtigen Beschäftigung als Lehr
ling auf die Anwartschaft 

• Erhöhung des Familienzuschlages von derzeit 
240 S monatlich auf 330 S monadich 

• Jährliche Dynamisierung des Famili,enzu
schlages 

• Valorisierung von Verdiensten; die vor 
längerer Zeit erzielt wurden und die für di,e 
Bemessung des Arbeitslosengeldes herange
zogen werden 

• Herabsetzung der Anwartschaftszeit für 
Karenzurlaubsgeld von 52 Wochen auf 
20 Wochen, wenn vorher bereits Arbeits-
10sengeld bezog,en wurde 

Im einzelnen wird zum Gesetzentwurf bemerkt: 

Zu Art. I: 

ZuZ.l: 

Im Sinne der Schaffung eines vollwertigen Ver
sicherungs schutzes für d~e inder Entwicklungs
hiHe tänigen Personen hat d<l!s Bundesministerium 
für soziale Verwaltung in Aussicht genommen, 
im ZUige des nächsten zur Begutachtung zu ver
sendenden Entwurfes einer Novelle zum ASVG 
di'e Frage des Versicherungssmutzes von Ent
wicklungsheH,ern durch Einbeziehung dieses Per
sonenkr,eises in die Vollversicherung zu regeln. 
In diesem Zusammenhang ist daher eine Knde
rung des § 1 Abs. 1 des AIVG 1977 erforderlich, 
wobei im Hinblick ,darauf, daß die Al'Ibeitslosen
versicherungspflicht die Krankenversicherungs
pflicht zur Voraussetzung hat, und daher die 
bezüglichen Bestimmungen im AlVG und ASVG 
über,einstimmen müssen, auf die künftige Formu
lierung im ASVG Bedacht genommen wurde. 

Zu,Z.2: 

• Dynamisierung der NObstandshilfe, 
erstmalige Zuerkennung länger 
J ahr,e zurückliegt. 

wenn die Durch di,eseRegelung wH den Jugendlichen 
als zwei ein entsprechender Leistungsanspruch gesichert 

werden. 
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ZuZ.3: 

In der Praxis tr-eten mitlUnter Fälle auf, in denen 
sich ein Arbeitnehmer im Ausland um ,eine Be
schäftigungsaufnahme bemüht .. Auf Grund der 
geltenden Bestimmungen ruht derzeit auch in 
diesem Fall der Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Da ,es jedoch angezeigt erscheint, Initiativen zu 
fördern, ,die geeignet sind, Arbeitslosigkeit zu 
beenden, sieht der Gesetzentwurf auf Antrag des 
Arbeitslosen die Nachsicht von den Rechtsfolgen 
des § 16 Albs. 1 lit. g (Ruhen des A!1beitslosen
geldes während des Aufenthalltes im Ausland) 
einmalig während eines A!1beitslosengeldbezuges 
für maximal vier Woch'en vor. 

Die Entscheidung über ,den Antrag obliegt dem 
paritätisch zusammengesetzten Verwaltungsaus
schuß beim Arbeitsamt, der hiebei einen Er
messensspielraum im Sinne des Art. 130 Ahs. 2 
B-VG·hat. 

ZuZ.4: 

Umer Z. 6 ,des Gesetzentwurfes ist eine Auf
wertung von Verdiensten vorgesehen, die für die 
Bemessung des Arbeitslosengeldes herangezogen 
werden, . }edoch schon _ längere Zeit zurückliegen 
und dadurch -eine Wertverminderung erlitten 
haben. Eine gleich,e Situation tritt ein, wenn ein 
Arbeitsloser seinen Arbeitslosengeldbezug unter
bricht, nach längerer Zeit den Fortbezug bean
tragt und dann - nach der derzeitigen Rechts
lage - ,die seinerzeitigen Verdienste für die Be
messung des A1"beitslosen,geldfortbezuges berück
sichtigt werden. Um eine unterschiedliche und 
nicht gerechtfertigte Regelung :w. vermeiden, 
sieht der Gesetzentwurf f.ür diese Fälle eine ana
loge Anwendung der unter Ziffer 6 dargelegten 
Bestimmung vor. 

ZuZ.5: 

Die Erhöhung und jährliche Dynamisierung 
des Familienzuschlages trägt einem' Wun~che 
Rechnung, ,der in letzter Zeit wi'ederholt von 
zahlreichen Stellen vorgebracht wurde, zumal 
die letzte Erhöhung des Familienzuschlages im 
Jahre 1973 ,erfolgte. 

ZuZ.6: 

ZuZ.7: 

Mit dieser Bestimmung soll die Anwartschaft 
für Karenzurlaubsgeld nach dem Bezug von Ar
beitslosengdd von 52 Wochen auf 20 Wochen 
herabgesetzt werden. 

ZuZ.8: 

Die in A'uss,icht genommene Regelung für das 
Karenzurlaubsgeld entspricht der unter Z. 3 vor
gesehenen Bestitmnung für das Arbeitslosengdd. 
Berücksichtigungswürdige Umstände ,sind jedoch 
in diesen Fällen Umstände, ,die im Interesse des 
K~des bzw. der Familie gelegen sind. Der An
trag auf Nachsicht kann vor oder nach dem 
Auslandsaufenthalt gestellt werden. 

Im Zuge der Begutachtung des Ges'etzentwurfes 
hat das Bundesministerium für Auswärtige An
gelegenheiten ersucht, den in Auslandsverwen
dung stehenden Bediensteten österreichischer 
Staats~ürgerschaft des Bundesminrsteriums für 
Auswärtige Angelegenheiten das Karenzurlaubs
geld wegen Auslandsaufenthaltes nicht zu ver
sagen, zumal diese Personen nach dem Familien
lastenau9g1eichsgesetz w,ie Inländer behandelt 
werden und insbesondere Anspruch auf Geburten
beihilfe haben. 

ZuZ.9: 

Nach den geltenden Bestimmungen ist die Not
standshilfe zeitlich unbeg1"enzt zu gewähren. Wird 
die Notstandshilfe länger,e Zeit bezogen, so tritt 
im Hinblick auf die gleichble~bende Höhe ,eine 
Kaufkraftv,el'minderung ein. 

Da die Notstandshilfe, 'so w,ie das Arbeitslosen
geld, grundsätzlich eine vorübergehende Leistung 
darstellt; 'erscheint eine Dynamisierung nach -dem 
ersten Jahr des Bezuges nicht erforderlich. Dauert 
der Bezug jedoch länger als zwei Jahre, so ist 
nach den Erfahrungen der Arbeitsmarktv-erwal
tung eine längere Bezugsdauer zu befürchten. 
Für diese Fälle sieht der Gesetzentwurf eine 
Dynamisierung der Notstandshilfe vor, derart, 
daß erstmalig die Notstandshilfe von Personen, 
die am 1. Jänner 1979 im Bezug dieser Leistung 
stehen oder im Laufe des Jahres 1979 in den 

Wenn die Erfüllung der Anwartschaft im Wege . Bezug dieser Leistung tr-eten und ihre Notstands
der Rahmenfristerstreckung erfolgt, we1"den mit- hilfe ,erstmalig im Jahre 1976 oder früher zuer
unter Dienstverhältnisse berücksichtigt, die schon kannt -erhielten, mit der Richtzahl des Kalender
längere Zeit zurückliegen. Für die Höhe des jahres für 1979 vervielfacht werden. 
Ar~eits'losengeldes ist in dieiYen Fällen der seiner-
zeit erzielte Verdienst maßg-eblich, der jedoch in Unter Personen, die im Lauf.e des Jahres 1979 
der Zwischenzeit eine Wertverminderung er- inden Bezug der Notstandshilf.e t1"eten, sind' jene 
fahren hat. Um diese auszugleichen, soH durch Personen zu verstehen, die ihren Notstandshilfe.;. -
die vorgesehene Bestimmung festgel.egt werden, bezug z. B. wegen Knnkheit, vorübe!1gehender 
daß.derartige Verdienste entsprechend aufzuwer-

I 
Beschäftigung, unterbrochen haben und nunmehr 

ten sind. den Fortbezug begehren. 

876 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 876 der Beilagen 

In den folg-enden Jahren ist In gleicher W,eise Kostenschätzung: 
vorzugehen. 

Zu Z.10: 

Im Hinblick darauf, ,daß da's Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz seit dem Inkrafttreten der 
32. Novelle z'um ASVG, BGBL Nr. 704/1976, als 
freiwillige Versicherung Ln der Krankenversiche
rung nur mehr di'e Selbstversich,erung (§ 16 
ASVG) kennt, zu der -der Beitritt unabhängig 
von einer bestimmten Antragsfr~st möglich ist, 
erscheint 'es erforderlich, die BIestimmungen des 
§ 43 AIVG ,entsprech,end anzupassen. 

Der Aufwand für die Erhöhung des Familien
zuschlageswird voraU'ssichtlich zirka 15 MiR S 
im Jahr, für die Dynamisierung der Notstands
hi1fe zirka 50 Mill. S insgesamt für die nächsten 
drei Jahresetappen und in der Folge zirka 
22' Mill. S jährlich .betragen. In den übrigen 
Punkten der vorgesehenen Leistungsverbesserun
gen ist eine Kostenschätzung mangels statistischer 
Daten bzw. Voraussehbarkeit der Zahl der Fälle 
nicht möglich. 

Eine Personalvermehrung wird durch die vor
gesehenen Leistungsverbesserungen nicht ein-
tr-eten. 

Gesetzestextgegenüberstellung 

Alter Text: 

§ 1. (1) Für den FaUder Arbeitslosigkeit ver
Slichert (arbeits'losenversichert) ,sind 

a) Dienstnehmer, die bei einem oder mehreren 
Dienstgebern heschäftigt sind, 

b) LehrLinge :im letzten Lehrjahr der vo'r.ge
schriebenen oder vereinbarten Lehrzeit so
wie Lehrlinge, die auf Grund eines Kol
lektivvertrages Anspruch auf eine Lehr
lingsentschädig.ung mindesnens in ,der Höhe 
des niedrigstelll HilfsaI1beiterlohnes haben, 

c) Heima1"beiter, 
'd) Personen, die zum Zwecke der vorge

schriebenen Ausbildung für den künftligen, 
a:bgeschlossene Hochschulbildung erfordern
den Beruf nach Abschluß dieser Hochschul
biLdung heschäftigt sind, wenn die Aus
'bildung nicht im Rahmen eines Dienst
oder Lehrverhältnisses ,erfolgt, jedoch mit 
Ausnahme der Volontäre, 

e) . sel'bständtige Pecher, das sind Personen, lilie, 
ohne auf Grund -eines Dienst- o,der Lehr
verhaltn~sses beschäftigt zu sein, durch 
Gewinnung von Harzprodukten ,in fremden 
Wäldern eine lSaisonmäßig W1iederkehrende 
Erwerbstätigkeit ausüben, sofern sie die
ser Erwerbstätigkeit in der Regel ohne 
Zuhilfenahme famil:ienfremder Arbeits
kräfte naChgehen, -

soweit ,~e in der Krankenversicherung -auf Grund 
gesetzLicher Vorschriften pflichtversichert oder 
selbstversichert (§ 19 a ,des Allgemeinen Sozial
vefSlicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955) und 
nicht nach Maßgabe -der folgenden Besnimmungen
versicherungsfrei sind. 

Neuer Text: 

§ 1. (1) Für den FaH der Arbeitslosigkeit ver
sichert (at1beitslosenvel"Sichert) sind 

a) Dienstnehmer, die bei einem oder mehreren 
Dienstgebern beschäftigt sind, 

h) Lehrlinge im letzt;en Lehrjahr der vor
geschriebenen oder v,ereinbarten Lehrzeit 
sowie Lehrlinge, die auf Grund eines 
Kollektivvertrag,es Anspruch auf eine Lehr
lingsentschädigung mindestens in der Höhe 
des niedrigsten Hilfsa!1beiterlohnes haben, 

c) Heima-rbeiter, 
d) Personen, die zum Zwecke der vorge

schriebenen Ausbildung für den künftigen, 
abgeschlossene Hochschulbildung erfordern"' 
den Beruf nach Abschluß diesler Hochschul
bildung beschäftigt sind, wenn die Aus
bildung nicht im Rahmen eines Dienst
oder Lehrverhältnisses erfolgt, jedoch mit 
Ausnahme der Volontäre, 

e) P.ersonen mit österreichischer Staatsbürger
schaft, die von einer Entwicklungshilfe
organisation gemäß § 1 Abs. 2 des Ent
wick1unghilfegesetzes, BGBL Nr. 474/1974, 
im Rahmen der Entwicklungshilfe als Ent
Wlicklungshe1fer oder Experte beschäftigt 
bzw. ausgebil>det werden, 

f) sdbständige Pech er, das sind Personen, die 
ohne auf Grund eines Dienst- oder Lehr
verhältniss,es beschäftigt zu sein, durch Ge
winnung von Harzprodukten in fremden 
Wäldern einesaisonmäßig wiederkehrende 
Erwerbstätigkeit ausüben; sofern sie dieser 
Erwerbstätigkeitin der Regel ohne Zuhilfe
nahme familienfremder Arbeitskräfte nach
gehen, 
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Alter Text: 

§ 14. (4) Auf die Anwartschaft stind folgende 
im Inland zurückgelegte oder auf Grund tin
ländischer Rechtsvorschriften erworbene Zeiten 
anzurechnen: 

a) Zeiten, die gemäß § 1 Abs. 1 ,der Arbeits
losenverSlicherungspflicht unterlagen; 

b) die Zeit des Präsenz(Zivil)dienstes, wenn 
der Arbeitslose !innerhalb des letzten Jah
res vor Antritt des Präsenz(Zivil}dienstes 
oder innerhalb des der Beendigung des 
Präsenz(Zivtil}cLienstes folgenden Jahres 
mürudestens sechs Monate a'rbeitslosenver
sicherungspflichtig beschähigt oder als Lehr- . 
Eng arbeitslosenversichert war, wobei einer 
arbeitslosenversicherungspflnchtigen Beschäf
tigung der Bezug von Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe glelichsteht; 

c) Zeiten eines WochengeMbezug.es während 
eines arbeitslosenversicherungspflichtigen Be
:schäftigungsverhältni,sses, sofern das Be
schäfttigungsverhältnis anschließerudan den 
Wochengeldbezug fortgesetzt oder ein Ka
renzurlaub im Sinne des Mutterschutzge
setzes, BGBl. Nr. 76/1957, :in geltender 
Fassung, in Anspruch genommen wurde; 

d) Zeiten einer Krankheit während eines ar
beitsIosenversicherungpflichtigen Dienstver
hältnisses nach Wegfall des Entgeltan
spruches, sofern nach der Krankheit, der 
Entgeltanspruch wlieder aufgelebt ist; 

e) bei Dienstverhältnissen von Arbeitern, die 
mindestens eine volle Woche ununter
brochen .gedauert haben und die an einem 
Samstag - im Falle der Fünftagewoche 
an einem Freitag - enden, der darauf
folgende Sonntag bzw. Samstag und Sonn
tag, soweit aber betriebsüblich ancler,e Tage 
als arbeitsfrei .gelten, ,diese 'tage. 

§ 16. Der Anspruch iauf Arbeitslosengeld ruht, 
während 

a) des Bezuges von Kranken- oder Wochen
geld, 

b) ,des Bezuges von Sonderunterstützung nach 
,Iden Besl1irnrnungen des Mutterschutzge
setz·es, 

c) der Unterbringung des At1beitslosen ~n 
einer Hell- oder Pflegeanstalt, 

Neuer Text: 

sowe,it sie in der Krankenversicherung auf Grund 
gesetzlicher Vorschrift,en pflichtversichert oder 
selbstversichert (§ 19 a des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955) und 
nicht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
versicherungsfrei sind. 

§ 14. (4) Auf die Anwartschaft sind folgende 
im Inland zurückgelegte oder auf Grund inlän
discher R,echtsvorschriften erworbene Zeiten an
zurechnen: 

a) Zeiten, die ,gemäß § 1 Abs. 1 der Arbeits
losenv.er$licherungspflicht unterlagen; 

b) die Zeit des Präsenz(Ziv~,I)dienstes, wenn 
der Al"'beitslose innerhalb ,des letzten Jahres 
vor Antritt des Präsenz(Zivil)dienstes 
oder innerhalb des der ß,eerrdigung des 
Prälsenz(Zivil)dienstes folgenden Jahres 
mindestens sechs Monate arbeitsllosenver
sicherungspflichtig beschäftigt oder als Lehr
,1ing arbeitslosen versichert war, wobei einer 
al'beitslosenversicherungspflichtigen Beschäf
tigung der Bezug von Arbeitslosengeld und 
Not'standshilfe gleichsteht; 

c) Zeiten eines Wochengeldbezuges während 
eines al'beitslosenversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses, sofern das Be
schäftigungsv,erhältnis anschließend an den 
W ochengeldbez'llg fortgesetzt oder ein 
Karenzul'laub im Sinne des Mutterschutz
gesetzes, BGBl. Nr. 76/1957, in geltender 
Fassung, in Anspruch genommen wurde; 

d) Zeiten einer Krankheit währ,end eines ar
beitslosenversicherungspflichtigen Dienst
verhältnisses nach Wegfall des Entgeltan
spruches, sofern nach der Krankheit der 
Entgeltanspruch w1ed'er aufgelebt ist; 

e) !bei Dienstverhältnissen von Arbeitern, die 
mindestens eine volle W och'e ununter
brochen gedauert h<l!ben und die an einem 
Samsta;g - im Falle der Fünftagewoche an 
einem Freitag - enden, der darauffolgende 
Sonntag bzw. Samstag und Sonntag, soweit 
aber betriebsüblich andere Tage als arbeits
frei gelten, diese Tage; 

f) Zeiten einer krankenversicherungspflich
tigen,Beschäftigung als Lehrling. 

§ 16. (1) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
ruh t, währ·end 

a) des Bezuges von Kranken- oder Wochen
geld, 

ob) des Bezuges von Sonderunterstützung nach 
-den Bestimmungen des Mutterschutzge-
-setzes, 

c) der Unterbringung des Al"lbeitsloS'en 1U 

einer Hei:l- oder Pflegeanst,alt, 
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d) des Bez'u,geseiner Pension aus dem Ver
sicherungsfall der Invalidität, der Beruf.s
unfähigkeit oder der dauernden Erwerbs
unfähigkeit, 

e) der Verbüßung eliner Freiheitsstrafe sowie 
,währ,endeiner anderweilligen auf behö'ro

licher Anordnung beruhenden' Anhaltung, 
f) des Bezuges von Entgelt gemäß § 5 des 

Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/ 
1974, 

g) ,des Aufenthaltes im Ausland, 
h) des Präsenz(Ziväl}dienstes, 
i) des Bezuges von Karenzurlaubsgdd. 

§ 19. (1) Arbeitslosen, die das zuerkannte Ar
beitslosengeld nicht bis zur zuläss1igen Höchst
dauer ,in Anspruch nehmen, ist auf Anmeldung 
der Fortbezug des Arbeitslosengeldes für die 
restIiche zulässige Bezugsdauer zu gewähren, 

a) wenn die Anmeldung ,innerhalb eines Zeit
raumes von drei Jahren, gerechnet vom 
Tag,e der Zuerkennung des Anspruches, er
folgt und 

b) wenn, ,ahgesehen, von ,der Anwartschaft, die 
Voraussetzungen für den Anspruch erfüllt 
sind. 

§ 20. (4) Der Familienzuschlag beträgt pro 
zuschlagsberechtrigte Person 240 S monatlich. 

§ 21. (1) Der Grundbetrag des Arbeitslosen
geldes wird nach Lohnklassen bemessen. Für die 
Fest,setzung de'r Lohnklasse list das Entgelt ,im 
Sinne der gesetzlichen Sozüalversicherung (§ 49 

Neuer Text~ 

d) des Bezuges einer Pension aus dem Versiche
rungsfall der Invat~dität, der Berufsun
fähigkeit oder der dauernden Erwel'bsl\ln
fähigkeit, 

e) der Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie 
während einer anderweitigen auf behörd
licher Anordnung beruhenden Anhaltung, 

f) des Bezuges von Entgelt gemäß § 5 des 
Entg~ltfortzahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/ 
1974, 

g) des Auf,enthaIt.es im Ausland, 
h) des Präsenz(Zivil)dienstes, 
i) I des Bezuges von KarenzurlaubsgeId. 

(2) Bei Vorliegen von berücksichtigungswür
digen Umständen kann der zuständige Verwal
tungsa;usschuß des Apbeitsamtes auf Antrag des 
Arbeitslosen das Ruhen des Arbeitslosengeldes 
gemäß § 16 Abs. 1 lit. g nachsehen, jedoch nur 
für maximal vier Wochen. Eine derartige Nach
sicht ist während eines Leistungsanspruches (§ 18) 
nur einmal mö,gJ.ich. Berücksicht,igungswürdig,e 
Umstände sind Umstände, die im Intel'es·se, der 
Beendigung der Arbeitslosigkeit gelegen sind, 
wie z. B., wenn sich der Arbeitslose ins Ausland 
begibt, um nachwei'slich einen Arbeitsplatz zu 
suchen oder um sich nachweislich bei einem Ar
beitgeber vorzusteHen. 

§ 19. (1) Arbeitslosen, die das zuerkannte Ar
beitslosengeld nicht bis zur zuläs1sigen Höchst
dauer in Anspruch nehmen, ist auf AnmeIdung 
der Forthez,ug des Al'beitslosengeldes für die 
restliche zulässi.ge Bezugsdauer zu gewähren, 

a) wenn die Anmeldung innerhalb eines Zeit
raumes von drei Jahren, gerechnet vom 
Talge der Zuerkennung des Anspruches, er
folgt und 

b) wenn, abgesehen von der Anwartschaft, 
die VOr:l!ussetzungen für ·den Anspruch er
füllt sind. 

Liegt der für die B'emessung der Höhe des Fort
bezuges maßgebIiche Verdienst weiter als drei 
Jahre vor dem Tag der Geluendmachung des 
Fortbezuges zurück, so findet § 21 Abs. 2 sinn
gemäß Anwendung. 

§ 20. (4) Der, Familienzuschlag beträgt für 
jede zuschlagsber,echtigte P.erson 330 S monatlich. 
Dieser Betrag ,ist mit Wirkung vom 1. J~nner 
eines jeden Jahres mit der Richtzahl des Kalen
derjahres (§ 108 a ASVG) zu vervielfachen. Der 
verv,ielfachte Betrag ist derart aufzur,unden, daß 
er durch 30 teiLbar ist. 

§ 21. (1) Der Grundbetrag des Arbeitslosen
geldes wird naCh Lohnkla:ssen hemessen. Für die 
Festsetzung der Lohnkla:sse ist das Entgelt im 
Sinne der gesetzlichen Sozialversich.erung 
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ASVG) maßgebend, auf das ·der Arbeitslose in 
den letzen vier vollen Wochen seiner arbeits
losenversicherung.spflichti.gen Beschäftigung An
spruch hatte. W,ar das Entgelt nach Monaten 
bemessen, so list -das Entgelt des letzten vollen 
Monates heranzuziehen. Zeiten, lin denen Ider 
. Arbei~slose in.folge Kurzarbeit oder Erkrankung 
(Schwangerschaft) nücht ,das volle Entgelt be
zogen hat, sowlie Teile von Wochen oder Mona
ten bleiben bei Ider Berechnung des f.ür die 
Festsetzung der Lohnklass-e maßgebenden Ent
geltes außer Betracht. Sind keine vollen Wochen 
bzw. ist kein voller Monat v.orhanden, so list 
für die FestsetZiung der Lohnklasse das Entgelt 
der letzen 28 Tage arbeitslosenver~icherungspflrich
tiger Beschäfcigung maßgebend. Unter dem Aus
druck ,,28 Tage" ist ein Versicherungszeitraum 
von 28 Tagen -zu verstehen. 

(2) Bei der Ermdttlung Ides für dtie Fest
setzung der Lohnklasse maßgebenden Entgeltes 
sind Sonderzahlungen im Sinne der gesetzLichen 
Sozialversicherung (§ 49 ASVG) anteilsmäßig zu 
berücksichtigen. 

§ 26. (2) Bei der Beurteilun,g der Frage, ob die 
Anwartschaft erfüllt ist, sind § 14 Ahs. 1 und 2 
sOWlie § 15 sinngemäß anzuwenden. Handelt es 
sich jedoch um Mütter, die vor Vollendung des 
20. Lebensjahr-es entbunden haben und im Zu
sammenhang mit ,dieser Entbindung Karenzur
laUJbsge1d beantragen, sind auch bei ,der erst
maligen Inanspruchnahme rdes Kannzrurlaubsgel
des ,§ 14 Albs. 2 und § 15 ,sinngemäß anzu
wenden ... 

§ 29. § 16 Lit. a htis ,g (Ruhen des Arbeits
losengeldes) sowie §§ 24 und 25 (Einstellung 
und Berichtigung des Arbeitslosengeldes) sind 
sinngemäß anzuwenden. 

Neuer Text: 

(§ 49 ASVG) maßgebend, -auf das der Ar'bei~s
lose in den letzten vier vollen Wochen ·seiner 
arbeitslos,enversicherungspflichtigen Beschäftigung 
Anspruch hatte. War das Entgelt nach Monaten 
bemessen, so ist das Entgelt des letzten vollen 
Monates heranZlUzienen. Zeiten, in denen der 
Arbeitslose infalge Kurzal1beit oder Erkrankung 
(Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt bezogen 
hat, sowie Teile von Wochen oder Monaten 
bleiben bei der Berechnung des für -dlie Festset
'zJUng .der Lohnklasse maßgebenden Entg-eltes 
außer Betracht. Sind keine vollen. Wochen bzw. 
ist kein voller Monat vorhanden, so ist für die 
Festsetzung ·der Lohnklasse das Entgelt der 
letzten 28 Tage arbei~slosenv.ersich-erungspflich
tiger Beschäftigung maßgebend. Unter dem Aus
druck ,,28 Tage" ist ein Versicherungszeitraum 
von '28 Tagen zu verstehen. Bei der Ermittlung 
des für die Festsetzung der Lohnklasse maßge
benden Entgeltes sind Sonderzahlungen im Sinne 
Ider gesetzlichen SoZlialversicherun,g (§ 49 ASVG) 
anteilsmäßig zu herücksichtigen. 

(2) Werden bei der Ermittlung des maßgeb
lichen Entgeltes im Sinne des Achs. 1 Verdienste 
herang.ezogen, die weiter als drei Jahre vor dem 
Tag der Geltendmachung zurückliegen, so ist da·s 
Emgelt mit dem seiner zeitlichen Lagerung ent
sprechenden, am Tag der Geltendmachung in 
Geltung stehenden Aufwertungsfaktor gemäß 
§ 108 c ASVG zu ver-vielfachen. 

§ 26. (2) Bei der ß.eurt.eilung der Frage, ob die 
Anwartschaft erfüllt ist, sind § 14 Abs. 1 und 2 
sowie § 15 sinngemäß anzuwenden. Handelt es 
sich jedoch um Mütter, die bereits -einmal Arbeits
losengeld beZügen haben, oder um Mütter, die 
vor VoLlendung des 20. Lebensjahres enobunden 
hahen und im Zusammenhang mit dieser Ent
bindung Karenzurlaubsgeld beantragen, sind auch 
bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Karenz
urlaubsgeldes § 14 Albs. 2 und § 15 sinngemäß 
anzuwenden ... 

§ 29. (1) § 16 Abs. 1 Et. a his 'g (Ruhen des 
Arbeitslosengeldes) sowie §§ 24 und 25 (Ein
stellung und Berichtigung des Arbeitslosengeldes) 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Bei Vorlliegen von berücksichtigungswür
digen Umständen kann der zuständige Verwal
tungsausschuß des Arbeitsamtes auf Antrag der 
Mutter das Ruhen des Karenzu.rlaubsgeldes nach 
§ 16 Abs. 1 'lit. g in Verbindung mit § 29 Abs. 1 
nachsehen, jedoch nur für maximal vier Wochen. 
Eine derartige Nachsicht rist während eines 
KarenzurlaU'bsgeldanspruches (§ 31) nur einmal 
möglich. Berucksichtigungswürdige Umstände 
sind Umstände, die im Interes'se des Kindes bzw. 
der Familie gelegen srind, wie z. B. Urlaubsauf
enthalt im Ausland, B,esuch der im Ausland 
wohnenden nahen Familienangehörigen. 
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§ 36. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung erläßt nach Anhörung der gesetzlichen 
Interessenvertretungen ·der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer Rich:t1il1Jien über das Ausmaß der 
Notstandshilfe. In diesen Richt1il1Jien kann das 
Ausmaß insbesondere nach Gebieten unter Be
rücksichtigung ·der Lebenshaltungskosten und 
nach dem Alter <der Arbeitslosen abgestuft wer
den. Die Notstandshilfe .darf jedoch mlit keinem 
höheren Betrag als ,dem <des Arbeitslosengddes 
festgesetzt wel1den und unbeschadet der Be
stimmungen des Abs. 2 nicht unter 75 v. H. 
des Arbeitslosengeldes sinken. 

§ 43. (1) Die Bestimmungen Ü'ber die Kranken
versicherung beim Ausscheiden aus einer durch 
eine Beschäftigung begründeten PfLichtverSliche
rung und anschließender Erwerbslo5'igkeit sind 
auf Leistung>sbezieher, ,die aus dem Bezug von 
Leisoungen nach dies·em Bun,desgesetz ausscheiden, 
anzuwenden; der Anspruch ,des ,aus ,dem Lei
stungsbezug ,ausgeschiedenen Leistungsbezl1ehers 
auf die Pflichtleistungen der Krankenversicherun
gen durch eine Weiterversicherung ~m Sinne des 
Abs. 2 hleibt unberührt. 

(2) Leistlungsbezieher, die vor Idem Beginn des 
Leistungsbezuges krankenversichert waren und 
aus dem Leistungsbezug nach diesem Bundesge
setz ausschciden, können ,die frühere Kranken
versicherung fr.eiwillig fortsetzen. Hiefür gelten 
die Bestimmungen ,des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes über ,die WetiterversicherUng 
in der KrankenvefSlicherung mit der Maßgabe, 
daß die Frist ZJur. Geltendmachung des Rechtes 
auf Weiterversicherung erst mit dem Tage nach 
dem Ausscheilden 'aus dem Leistungsbezug nach 
diesem BUl1Jdesgesetzbzw. im Ealle der Ab
lehnung des Leistungsantrages ab <dem ,der 2u
.gteUung ,des Bescheides folgenden Tag beginnt. 
D .. ie WeiterverslicherUng in der Krankenver.siche.-I 
rung beglinnt gleichfalls mit dem ,der Zustellung 
des Bescheides folgenden Tag. 

Neuer Text: 

(3) Die Bestimmungen über da'S Ruhen des 
KarenzurlaubsgeMes während des Aufenthaltes 
im Ausland finden aluf die in Aushndsverwen
dung stehenden Bediensteten österreich,ischer 
Staatsbürgerschaft des BundesministerLums für 
Auswärtige Angeleg.enheiten keine Anwendung. 

§ 36. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung erläßt nach Anhörung der gesetzlichen 
Interess,enV'ertr·etungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer Rlichtlinien über da:s Ausmaß der 
Notstandshilfe. In diesen Richtlinien kann das 
Ausmaß insbesondere nach Gebiet'en unter Be
rücksichtig.ung der Lebenshaltungskosten und 
nach dem Alter der Arbeitslosen abgestuft wer" 
den. Die Notstandshi:1fedarf jedoch mit keinem 
höheren Betrag als dem des ArbeitSilosengelde~ 
festgesetzt werden und unbeschad:et der Bestim
mungen des Abs. 2 nicht unter 75. v. H. des 
Arbeitslosengeldes sinken. 

Wurde die Notstandshilfe vor mehr als zwei 
Jahr.en zuerkannt, so ist sie mit Wirkung vom 
1. Jänner eines j,eden darauffolgenden Jahres mit 
,der Richtzahl ,des betreffenden Kalenderjahres 
(§ 108 a ASVG) zu vervielfach·en. Die erste Ver
vielfachUIlig ist mit Wirkung vom 1. Jänner 1979 
vorzunehmen. Die Bestimmung, wonach die Not
standshtiHe mit keinem höheren Betrag als dem 
des Arbeitslosenge1des festgesetzt werden darf, 
sowi!e § 21 Abs. 6 finden auf diese FälLe keine 
Anwendung. 

§ 43. (1) Die Bestimmungen über die Kranken
versicherung beim Ausscheiden aus einer durch 
eine Beschäftigung begründeten PflichtvefSliche
rung und anschließender Erwerbslosigkeit sind 
auf Leistungsbezieher, die aus dem Bezug von 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz ausscheiden, 
anzuwenden; der Anspruch des aus dem Lei
stungSibezug ausgeschiedenen Leistungsbeziehers 
auf die Pfl.ichtleistung,en der Krankenversiche
rungen durch eine Selbstversich1erung im Sinne 
des Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Leistungsbeziehern, die vor dem Beginn 
des Leistungsbezuges krankenversichert waren 
und aus dem Lei'stungsbezug nach diesem Bundes
gesetz ausscheiden, können die frühere Kranken
versicherung freiwillig fortsetzen. Hiefür gelten 
die Bestimmungen ,des Allgemeinen Soz:ialver
sicherungs.g.esetz·es über die Selbstversich'erung in 
der Krankenversich,erung. 

876 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




